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Konkordat mit Lettland von 1922

Am 30. Mai 1922 schloss der Heilige Stuhl, vertreten durch

Kardinalstaatssekretär Gasparri, ein Konkordat mit der Regierung von

Lettland. Im Konkordat wurden unter anderem die Religionsfreiheit

für die katholische Kirche (Art. 1) und die Errichtung eines Erzbistums

in Riga festgeschrieben (Art. 3). Vor der Ernennung eines neuen

Erzbischofs musste der Heilige Stuhls die Regierung über den Namen

des Kandidaten informieren, die Einwände politischer Art formulieren

konnte (Art. 4). Vor Amtsantritt musste der neue Erzbischof einen

Treueid vor dem Präsidenten der Republik Lettland ablegen (Art. 5).

Die katholische Kirche erhielt das Recht zur Gründung und zum

Unterhalt katholischer Privatschulen (Art. 10). Das Konkordat hatte eine

Geltungsdauer von drei Jahren, die sich automatisch jährlich verlängerte,

wenn es nicht sechs Monate im Voraus gekündigt wurde (Art. 20).

Das Konkordat mit Lettland war das erste Konkordat, das der Heilige

Stuhl nach dem Ersten Weltkrieg schloss und das erste, in dem er das

Zugeständnis der so genannten "Politischen Klausel" machte. Diese

sagte die Berücksichtigung politischer Bedenken bei der Auswahl von

Priesteramtskandidaten zu (Art. 4) und knüpfte damit an das königliche

Nominationsrecht an.

Das Konkordat hatte in Lettland ein politisches Nachspiel, da die

evangelische Petri Kirche und das russisch-orthodoxe Aleksey-Kloster

dem Bistum Riga zugeschlagen werden sollten. Dies rief insbesondere

den Protest der deutschen Minderheit hervor und führte 1923 zum

ersten Volksentscheid in der Republik. Dieser ging zwar zugunsten des

Erhalts des Status quo aus, scheiterte jedoch, da die nötige Anzahl

an abgegebenen Stimmen nicht erreicht wurde. Der Apostolische

Vikar Schwedens, Johann Müller, fürchtete in diesen Kontext um den

internationalen Ruf des Heiligen Stuhls (Dokument Nr. 2337).

Analyse:

Die von Samerski herausgestellte Beteiligung Pacellis (SAMERSKI,

S. 294) an den lettischen Konkordatsverhandlungen findet zumindest in

den Nuntiaturberichten keinen Niederschlag. Hier kommt vor allem ab

1922 die Bedeutung des lettischen Konkordats als Vergleichsfolie in der

Diskussion um die staatlichen Gegenentwürfe zum Bayernkonkordat zum

Tragen.
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